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Betreff:

Kindergartenbeiträge Sommerferien 2012
 
Sachverhalt:

In diesem Jahr beginnen und enden die Schulsommerferien relativ spät (23.07. – 31.08.2012). 
In diese Zeit haben naturgemäß auch die Kindergärten beziehungsweise Kinderspielkreise ihre 
Ferien gelegt. Bedingt dadurch kann es hinsichtlich der Zahlung der Elternbeiträge zu gewissen 
Verwerfungen kommen; verwiesen wird dazu auf die beigefügte Mail vom Kirchenamt in Aurich 
vom 12.01.12.

 

Am problematischsten sind dabei die Kindertagesstätten in Bensersiel, Neuharlingersiel, Ste-
desdorf und Esens (hier Kindergarten „An der Mühle“) zu sehen, da dort die Urlaube und damit 
Schließzeiten in die Zeit vom 13. – 31.08.2012 gelegt sind. Dies führt dazu, dass die „alten“ 
Kinder noch bis zum 10. August in der Einrichtung verbleiben könnten und die „neuen“ Kinder 
erst zum 1. September 2012 aufgenommen werden würden, da ansonsten Doppelbelegungen 
vorliegen. Dies bedeutet nach der jetzigen Beitragsregelung, dass allerdings in den letztge-
nannten Fällen bereits ab 1. August 2012 gezahlt werden müsste, da der Kindergartenbeitrag 
auf 12 Monate kalkuliert ist und sich der Beitrag auch über einen Zeitraum von 3 Jahren Be-
treuungszeit wieder nivelliert. 

 

Es bleiben somit 2 Problemfelder:
1. Bei den „alten“ Kindern wäre für einen halben Monat ein Kindergartenbeitrag zu erheben,
    wobei zu bedenken ist, dass die Kinder vorher im letzten Kindergartenjahr beitragsfrei
    gestellt sind. 
2. Für die „neuen“ Kinder wäre der Kindergartenbeitrag bereits ab dem 1. August 2012 zu er-
    heben, obwohl die eigentliche Betreuung in den Einrichtungen erst zum 1. September 2012
    einsetzt.
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Eine Hochrechnung der Elternbeiträge aufgrund der Kalkulation des Kirchenkreisamtes in Au-
rich hat ergeben, dass der Elternbeitrag für ein Kind im Schnitt 63,22 € ausmacht. Bei 67 be-
troffenen Kindern würde der Einnahmeverlust somit in Höhe von 4.235,74 € für einen Monat 
bestehen. Im Gegenzug dazu könnte von den Kindern, die in den anderen Einrichtungen ver-
bleiben, für die erste Augusthälfte noch ein halber Monatsbeitrag verlangt werden, wobei die 
Gefahr besteht, dass die Eltern die Kinder aus der Einrichtung abmelden. Dies würde für die 
Samtgemeinde Esens in Anbetracht der ohnehin schon kritischen Haushaltslage den größten 
Einnahmeverlust bedeuten.

 

Am einfachsten scheint tatsächlich die Regelung, das Kindergartenjahr für die „alten“ Kinder 
am    31. Juli 2012 enden zu lassen und das Kindergartenjahr für die neuen Kinder mit dem 1. 
August 2012 zu beginnen. Problematisch ist dann natürlich, dass die Erziehungsberechtigten 
sich um die Betreuung der Kinder selbst zu kümmern haben, aber dies wäre bei den Kindern, 
die zum 1. September 2012 beginnen sollen, auch der Fall, und dabei handelt es sich um die 
jüngeren Kinder.

 
 

Esens, den  15.02.2012

(Hormann, Herwig)

Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
SGA Ja: Nein: Enth.:
SG-Rat Ja: Nein: Enth.:

 
Anlagenverzeichnis:

Informationen Kirchenamt Aurich zur Sommerferienregelung 2012
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